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Sonder - Ausgabe .
Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Rr . Bst . ! . 1891/3 . 16. K . R . A .,

betreffend Regelung der Arbeit ln Veb-,
Wirt- und StrWoffe verarbeitenden

Gewerbezweigen.
Auf Grund des 8 9 Buchstabe b des Gesetzes über den

Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851*) in Verbindung
mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915, betretend Ab¬
änderung des Gesetzes vom 4 . Juni 1851 ( Reichs- Gesetzbl .S . 813 ), wird folgendes im Interesse der öffentlichen
Sicherheit zur allgemeinen Kenntnis gebracht :

Für gewerbliche Betriebe , in denen die Anfertigung
oder Bearbeitung von Männer - oder Knabenbekleidung
( Nöcken , Hosen, Westen, Mänteln , Mützen) , Frauen - und
Kinderbekleidung ( Mänteln , Kleidern , Blusen , Weihwaren ,
Umhängen , Schürzen , Korsetts ) oder von weiher und bunter
Wäsche im groben erfolgt <— Kleider- und Wäschekonfektion— , einschließlich der von diesen Betrieben ausgeführten An¬
fertigung nach Mab , sowie für die gewerblichen Betriebe ,
in denen Gebrauchsgegenstände ganz oder überwiegend aus
Web - , Wirk- oder Strickstoffen, aus Wollen , Filzen ( Säcke,
Rucksäcke, Zelte , Stoffschuhe , Gamaschen, Schirme , Stepp¬
decken u . dgl . ) im groben bergestellt werden , gelten die
nachstehenden Vorschriften . Anfertigung oder Bearbeitung
itn groben liegt auch vor , wenn zwar in dem einzelnen Be¬
triebe selbst nur eine beschränkte Stückzahl der Ware ange-
kertigt oder bearbeitet wird , wenn jedoch der Unternehmer ,
für den der Betrieb arbeitet , die Ware in Massen Herstellen
labt . Die Borschriften finden ferner , aucki wenn es sich" At im, Herstellung im großen bandelt , auf alle gewerb¬lichen Betriebe der bezeichneten Art Anwendung , in denen
"über dem Inhaber oder Leiter mindestens 4 Arbeiter
( Arbeiterinnen ) beschäftigt sind .

Beschäftigung iunerbalb der Betriebe der Unternehmer .
8 1 .

D-e reine Arbeitszeit der im Betriebe mit dem Zu¬schneiden der Stoffe beschäftigten Personen darf 40 Stunden
für die Woche nicht überschreiten . Die Zahl dieser Personen
darf nicht über diejenige binausgeben , welche am 1 . Februar
^ 16 für den Betrieb mit Zuschneiden beschäftigt war .Das Zuschneiden mittels irgendwelcher mit Kraft ange¬triebener Zuschneidemaschinen ( auch Stanzen u . dgl . ) istverboten mit Ausschluß von Geweben , welche ganz oder
teilweise aus Papier bestehen. Das Zuschneiden mittels
Zuschneidemaschinen mit Hand - oder Fuhbetrieb ist nurwährend fünf Stunden am Dienstag jeder Woche zulässig .Die Zahl dieser Zuschneidemaschinen darf nicht diejenigeüberschreiten , welche am 1 . Februar 1916 im Betriebe vor¬
handen war .

Die reine Arbeitszeit der übrigen in, Betriebe mit der
Anfertigung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse,mit dem Einrichten oder mit dem AuSgeben und Abnehmen
der Arbeit beschäftigten Personen darf gleichfalls 40 Stunden
für die Woche nicht überschreiten .

Den Betriebsunternehmern ist freigestellt, wie sie die
nach Abs . 1, 2 »»gelassene Arbeitszeit innerhalb der gesetzlich
erlaubten Grenzen auf die einzelnen Werktage verteilen
wollen . Sie haben die danach für ihren Betrieb geltende
Arbeitszeit innerhalb acht Tagen dem Grobb . Bezirksamt
schriftlich anzuzeigen . Spätere Änderungen dieser ArbeitS-

- »
* ) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte

oder Distrikte
b) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder

während desselben vom Militärbefehlshaber im
Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenes Ver¬
bot Übertritt oder zu solcher Übertretung aufforbert
oder anreizt , soll , wenn die bestehenden Gesetze keine
höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis
bis zu einem Jahr bestraft werden .' Beim Vorliegen mildernder Umstände kann auf

- Hast oder auf Geldstrafe bis zu 1800 Mark erkannt
werden .

zeit sind binnen acht Tagen dem Grobb - Bezirksamt an '
zuzeigen . Die Grobb . Bezirksämter können Anordnungen
über die Verteilung der zugelassenen Arbeitsstunden auf
die einzelnen Werktage erlassen.

8 2 .
Die Zahl der in 8 1 Abs . 2 bezeichneten Personen darf

durch Kündigung seitens des Betricbsunternehmers in den
ersten zwei Monaten nach Erlab dieser Vorschriften nicht
um mehr als ein Zwanzigstel , nachher nicht um mehr als ein
Zehntel unter den Stand am 1 . Februar 1916 vermindert
werden , solange nicht die Wärenherstellung des Betriebs
in zwei aufeinanderfolgenden Monaten unter sechzig
Hundertstel derjenigen sinkt , welche der Betrieb nn Durch¬
schnitt des Jahres 1915 getätigt bat .

Die Gehälter und , soweit die Arbeit in Zeitlohn aus¬
geführt wird , die- Löhne der in 8 1 Abs . 1 , 2 bezeichneten
Personen dürfen nicht um mehr als zwei Zehntel gegenüber
dem Stande am 1 . Februar 1916 gekürzt werden .

Wird die Arbeit gegen Stücklohn ausgeführt , so dürfen
die Lohnsätze nicht geringer als die am 1 . Februar 1916
gezahlten sein. Zu dem danach erzielten Verdienst haben
die Betriebsunternehmer einen Zuschub in Höhe von einem
Zehntel des verdienten Betrags zu leisten, sofern nicht der
für die Woche erzielte Verdienst das Neunfache des Ortslohns
( ortsüblichen TagelohnS ) überschreitet . Die Zuschüsse sind
in die Arbeitsbücher ( Rechenbücher) und Lohnbücher ein»
zutragen und deutlich als Zuschüsse kenntlich zu machen .

Beschäftigung austerhalb der Betriebe der Uuteruehmer .
8 4.

Soweit die Anfertigung der gewerblichen Erzeugnisse
für die Betriebe der Unternehmer außerhalb der Arbeits¬
stätten der letzteren erfolgt , gelten die nachfolgenden Be¬
stimmungen :

1 . Die Betriebsunternehmer ( Auftraggeber ) dürfen den
Inhabern von Arbeitsstuben und sonstigen Personen ,
welche für sie Stoffe zuschneiden, verarbeiten ober auS-
geben , nur so viel Arbeit zuweisen, daß die zu zahlende
Lohnsumme sieben Zehntel desjenigen Betrages nicht
überschreitet , welcher im Durchschnitt deS Jahres 1918
bezahlt worden ist. Falls die Wärenherstellung des
Betriebsunternehmers im Durchschnitt des Jahres 1918
unter sechzig Hundertstel der Herstellung im Jahre 1913
gesunken ist, darf der Durchschnitt des Jahres 1913 ge¬
wählt werden . Soweit es sich um Inhaber von Ar¬
beitsstuben und sonstige Zwischenpersonen bandelt ,
die in dem maßgebenden Jahre noch nicht vom Betriebs¬
unternehmer beschäftigt worden sind , ist der Durch¬
schnitt der Monate Januar und Februar 1916 zugrunde
zu legen .

2 . Die reine Arbeitszeit derjenigen Personen , welche inner¬
halb der Arbeitsstuben mit der Anfertigung der Erzeug¬
nisse beschäftigt sind, darf 40 Stunden in der Woche
nicht übersteigen .

Die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen
Werktage ist den Inhabern der Arbeitsstuben freigestellt?die Bestimmungen in 8 1 Abs . 3 finden dabei gleichfalls
Anwendung .

3. Die Betriebsunternehmer , die Inhaber von Arbeits¬
stuben und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermitteln¬
den Personen ( Ausgeber , Faktoren , Zwischenmeister
u . dgl . ) dürfen denjenigen Arbeitern ( Arbeiterinnen ),
welche die gewerblichen Erzeugnisse zu Hause selbst
Herstellen ( Heimarbeiter , Heimarbeiterinnen , Haus »
arbeiter , Hausgewerbetreibende u . dgl. ), sofern diese
ständig dieselben Gegenstände fertigen , nicht mehr a«
sieben Zehntel der ihnen in der Zeit vom Anfang Ok¬
tober 1918 bis Ende Februar 1916 im Durchschnitt zu»
gewiesenen Arbeitsmenge , im übrigen nicht mehr Arche»
übertragen , als daß die Arbeiter bis sieben Zehntel
de» von ihnen in der angegebenen Zeit im Durchschnitt
verdientenArbeitslohnS erzielen . Sind solche Arbeiter
neu angenommen , so dast Mr sie ein Anhaltspunkt
dafür fehlt , welche Arbeitsmenge oder welchen Arbeits¬
verdienst sie in der angegebenen Zeit übertragen er-



halten oder erzielt haben , so ist ihnen nicht mehr Arbeit
zu Wertragen , als daß sie bis sieben Zehntel desjenigen
Verdienstes erzielen , welchen sie nachweisbar im Durch¬
schnitt der angegebenen Leit wöchentlich bet ihre« letzten
BeschäftioungSftelle gehabt haben , in Ermangelung
eines solchen Nachweises, als Latz sie bis sieben Zehntel
des Ortslobns ( ortsüblichen Tagelöhns ) verdienen .

4 . Die Lohnsätze für die den vorstehend unter Ziffer 1 , 3
bezeichneten Personen übertragenen Arbeiten dürfen
nicht geringer sein, als sie am 1 , Februar 1916 waren ,

s Das gleiche gilt für die vorstehend unter Ziffer 2 be-
s zeichneten Personen , soweit sie gegen Stücklohn be-
! schäftigt sind . Arbeiten solche Personen in Zeitlohn
< (Tages - , Wochenlohn ), so dürfen die Stundenlohnsätze
i nicht geringer als die am 1 . Februar 1916 gezahlten sein.
I 8 . Die Betriebsunternehmer haben , sofern sie die in vor¬

stehender Ziffer 3 bezeichneten Arbeiter unmittelbar
! beschäftigen, zu dem von diesen erzielten Verdienst einen
; Zuschuß in Höbe von einem Zehntel des verdienten
« Betrags zu leisten.
z Im übrigen ist der Arbeitsverdienst der in den vor -
i stehenden Ziffern 2, 3 bezeichneten Personen von den
i Inhabern der Arbeitsstuben oder den sonst die Ausgabe
i der Arbeit vermittelnden Personen ( Ausgebern , Fak -
; toren , Zwischenmeistern u . dgl.) durch Zuschüsse um
- ein Zehntel zu erhöben .

Die Zuschüsse (Abs. 1, 2) sind in die Arbeitsbücher
(Rechenbücher) und Lohnbücher einzutrasen und deut -
uch als Zuschüsse kenntlich zu machen .

Die Betriebsunternehmer ( Auftraggeber ) haben
den Inhabern der Arbeitsstuben und den sonst die
ArbeitsauSgabe vermittelnden Personen als Ersatz für
die verauslagten Zuschüsse einen Zuschlag von sieben
Hundertsteln zur Lohnfumme zu zahlen . Die bezeich¬
neten Zwischenversonen haben innerhalb drei Tagen
nach der Lohnzahlung jedesmal ein Verzeichnis der
von ihnen gezahlten Löhne dem Grobb . Gewerbeauf¬
sichtsamt einzureichen . Aus dem Verzeichnis muh der
Name und die Wohnung jedes Arbeiters ( jeder Ar¬
beiterin ) , der von ihm verdiente Lohn , der ihm gezahlte
Zuschuß und die danach sich ergebende Gesamtsumme
des ihm gezahlten Lohnes ersichtlich sein .

Allgenieine Bestimmungen .

8 8 .
Keinesfalls darf in einer Woche mehr zugeschnitten

werden , als in der nächstfolgenden Woche verarbeitet weic¬
hen kann.

8 6.

wenn ohne die Zulassung der Ausnahme der Betrieb nicht
in dem Umfang aufrechterhalten werden könnte , batz den
Arbeitern ( Heimarbeitern ) das nach den Vorschriften dieser
Verordnung zulässige Matz von Beschäftigung gewährt
« erden könnte.

8 10 .
Die Betriebsunternehmer , die Inhaber von ArbeitS-

stuben und die sonst die Ausgabe der Arbeit vermittelnden
Personen ( Ausgeber , Faktoren , Zwischenmeister u . dgl .)
sind verpflichtet , dem Grokch . Gewerbeaufsichtsamt Einsicht
in ihre Lohnlisten und sonstigen Bücher so weit zu gestatten ,
als zur Feststellung der Richtigkeit der gezahlten Löhne er¬
forderlich ist.

8 11 .
Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in

Kraft . Die Vorschriften der 8 4 Ziffer 2 bis 8, 8 3 finden
von diesem Zeitpunkt an auch auf die Ausgabe von Arbeit
aus denjenigen Arbeitsmengen Anwendung , welche den
Jyhqbern von -lrbeitsstuben oder den sonst die Arbeits -
msgabe » ermittelnden Personen ( Ausgebern , Faktoren ,
Zwischenmeiftern u . dgl . ) vor diesem Zeitpunkt von den
BetriebsunterPebmxrn stberwiesen worden sind.

Mt dem kn Abs . 1 bezeichneten Zeitpunkt tritt für die
unter diese Bekanntmachung fallenden Betriebe die Bekannt¬
machung Nr . dl. 77/1 . 16 . vom Januar
betreffend mit Kraft angetriebene Maschinen für Konsm-
tionSarheit — Staatsanzeiger Nr . IS — außer Kraft .

Anlage .
») Anschlag für Betriebsunternehmer ( vgl . 8 8 Abs . 1 der

Vorschriften ) :

Auszug aus den Borschrlfte « des . .
vom . ( 8 3 Abs. 2 ) .

Bei Anfertigung oder Bearbeitung gewerblicher
Erzeugnisse in Stücklohn ist den Arbeitern ( Arbeite¬
rinnen ) ein Zuschuß in Höbe von einem Zehntel
des verdienten Lohnes zu zahlen , sofern nicht der für
die Woche erzielte Verdienst das Neunfache des Orts¬
lobns ( ortsüblichen Tagelohns ) überschr itet .

Die Lohnsätze für die angefertigten oder bearbei¬
teten Gegenstände dürfen nicht geringer als die am
1 . Februar 1816 gezahlten sein .

b) Anschlag ii Betriebsunternehmer , Ausgeber , Faktoren ,
Zwtschenmeister u . dgl . und für Inhaber von Arbeits -
stubeu ( 8 8 Äbs . 2 der Vorschriften) :

Auszug auS de« Vorschrift . « des . . .
vom . . . . . . . . ( 4 Ziff . 4, 8).

Soweit dje Arbeitszeit für Personen , die innerhalb der
Betriebe der Unternehmer oder innerhalb der Arbeitssuchen
beschäftigt sind, auf 40 Stunden in der Woche beschränkt ist
(8 1 Abs . 1, 2, 8 4 Ziffer 2), darf solchen Personen Arbeit
zur Verrichtung außerhalb des Betriebs oder der ArbeitS-
stuben nicht Wertragen oder für Rechnung Dritter über¬
wiesen werde« .

8 7.
Die Betriebsunternehmer haben bis zum 13 . Aprjl 1916

dem Grotzh. Bezirksamt (zuständigen Gewerbeaussschts -
hearnten ) ein Verzeichnis der von ihnen qm 1 . Februar
ISIS innerhalb der Betriebe mit Zuschneiden beschäf¬
tigten Personen ( vgl. ß 1 Abs . 1) einzureichen und habet
« »gleich die Zahl derjenige« Personen anzugeben , welche
von ihnen am 1 . Februar 1916 innerhalb der Betriebe mit
Einrichten , Ausgeben und Abnehmer: der Arbeit oder mit
der Anfertigung oder Verarbeitung der gewerblichen Er -

i zeugnisse beschäftigt worden sind ( vgl . 8 1 Abs . 2) .

Z 8 8 . '
r In den Betriebsräumen der Unternehmer , in denen
z gewerbliche Erzeugntsse gegen Stücklohn angefertigt oder
z i erarbeitet werden ( 8 3 Abs . 2) , ist an deutlich sichtbarer
j Stelle und in deutlich lesbarer Schrift ein Anschlag gemäß
> Buchstabe- ä der Anlage ««-»bringen .

In den BetriebSrüumen der Unternehmer und der die
L usaabe von Arbeit für fix vermittelnden Personen fAus -
t eber , Fqiftoren , Zwischenmeister u . dgs .) , in denen Arbeit
üir Heimarbeiter , Handarbeiter u . dgl . ( 8 4 T E >s-
g egeben oder abgenommen wird , sowie in den Arveitsstuben
<8 4 Ziffer 2) ist an der Außen - und der Innenseite der
Eingangs - und Ausgcmgstüren an deutlich sichtbarer Stelle
und in deutlich lesbarer Schrift ein Anschlag gemäß Buch¬
stabe d der Anlage anzubringen .

8 9 .
'

-
SN Die Grotzh. Bezirksämter können auf Antrag Aus¬
nahmen von den Vorschriften des 8 1 Abi . 1,2 , die im öffent¬
lichen Interesse notwendig sind, »ulakken . Ein öffentliches
Interesse dann auch dann als vorliegend erachtet « srden ,

Den Arbeitern ( Arbeiterinnen ist bei der Lohn¬
zahlung ein Zuschuß in Höhe von einem Zehntel
deS verdienten Lohnes zu zahlen .

Me Lohnsätze für die angefertigten oder verarbei - L-
teten Gegenstände dürfen nicht geringer als die am r
1 . Februar 1916 gezahlten sein. Arbeite « die Arbeiter <
( Arbeiterinnen ) in Arbeitsstuben gegen Zeitloh « r
( Taaelohn , Wochenlohn) , so dürfen die Stundenlöhne
nicht geringer als die am 1 . Februar 1816 gezahlte«
sein .

Karlsruhe , den 4 . April 1916.
Der kommandierende General :

Frhr . v . Manteuffel , General der Infanterie .

Hleischverforgung betr.
Auf Grund des 8 10 der BundeSratSverordnung

über Fleischversorgung vom 27 Mürz 1916 (Reichs-
Gesetzblatt S . 199) wird folgendes angeordnet :

S 1 . In der Zeit bis zu der für den 17 . April
1916 in Aussicht genommenen allgemeinen Einführung
von Fleischkarten im Grotzhrrtzogtum dürfen Dauer¬
fleischwaren und Dauerwurst pur noch im Aufschnitt
gewerbsmäßig vcrabsolgt warbest.

Per Verkauf voq Hleischstmserven ist in dieser Zeit
verboten.

ß 2 Zuwiderhandlungen gegen Kiese Vorschrift
werde« ipit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit
Geldstrafe bi» zu ibÜO Ms . bestraft .

§ 3 . Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage
ihrer Verkündung in Kraft .

Kqrljrnhe , den 4. April 1916 .
Grotzh . Ministerium de» Innern :

von Bodman .

Höchstpreise für Kleisch belr.
Auf Grund des Höchstpreisgesetze» vom 4 . August

1S14 ia der Fassung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs -
Gesetzblatt S . Hl6 ) wird bestimmt:



Die Höchstpreise für Fleisch bei der Abgabe an den
Verbraucher dürs - n für ein Pfund nicht überschreiten :

bei Ochsen - und Rindfleisch :
». im allgemeinen mit Knochendeigabe , welche ein¬

schließlich der eing - wachsenen Knochenteile 20 vom
Hundert * des FleischgewichtS nicht überschreiten
darf , mit Ausnahme der unter d - e bezeichnet««,
Stücke IM Mk ,

d für Lümmel mit eingewachfenen Knochen 2,20 Mk >
e. für Lümmel ohne Knochen (auSgebeint ) 2,70 Mk ,
2. für Schoß ohne besondere Knochendeigabe 2,00 Mk ,

für Wade , Hals , Stich , Backe, dünnen Plätz , so-
, wie sonstige geringere Stücke mit Knochenbeigabe, !
^ welche einschließlich der eingewachsenen Knochen- !

teile 20 vom Hundert des Fleischgewichts nicht
'

überschreiten darf 1,60 Mk . ;
2. bei Kuhfleisch :
». im allgemeinen mit Knochenbeigabe , welche ein- ,

schli - ßlich der im Fleisch eingewachfenen Knochen¬
teile 20 vom Hundert des FleischgewichtS nicht
überschreiten darf , mit Ausnahme der unter d - e
bezeichnet««, Stücke 1,60 Mk .,

d. für Lümmel mit eingewachsenen Knochen 1,80Mk , !
e. für Lümmel ohne Knochen (ausgebeint ) 2,50 Mk.,
2. für Schoß ohne besondere Knochendeigabe 1,80 Mk .,
s. für Wade , Hals , Stich , Backe , dünnen Plätz . so¬

wie sonstige geringere Stücke mit Knochenbeigabe ,
welche einschließlich der eingewachsenen Knochen¬
teile 20 vom Hundert des FleischgewichtS nicht
überschreiten darf 1,40Mk ;

bei Kalbfleisch :
im allgemeinen mit Knochenbeigabe , welch« ein¬
schließlich Lec im Fle sch eingewachsenen Knochen¬
teile 25 vom Hundert des Fleischgewichts nicht
überschreiten darf , mit Ausnahme der unter d—2
bezeichneten Stücke 1,90 Mk.,

d. für Schnitzel ohne besondere Knochenbeigabe
2,60 Mk.,

e. für Schlegel und Rippenstücke (Kotelette ) wie ge-
wachsen 2,00 Mk ..

2. für geringere Stücke ( Brust und Hals ) mit Kno¬
chenbeigabe , welche einschließlich der eingewachse-
neu Knochenteile 25 vom Hundert de- Fleisch¬
gewichts nickt überschreiten darf 1,70 Mk ;

b i Hammelfleisch : ,
im allgemeinen mit Knochendeigabe , welche ein
schließlich der im Fleisch eingewachsenen Knochen¬
teile 25 vom Hundert des FleischgewichtS nicht
überschreiten darf , mit Ausnahme der unter d
und e bezeichneten Stücke 2,00 Mk .,

d. für Rippen stücke (Kotelette ) wie gewachsen 2,10 Mk., '
e. für geringere Stücke ( Brust und Hals ) mit Kno¬

chenbeigabe , welche einschließlich der eingewachse¬
nen Knochenteile 25 vom Hundert deS Fleisch-
grwichts nicht übe «schreiten darf 1,70 Mk . ;

L. bei Suppenknochen : «
r mit Mark 0,40 Mk .,
t . ohne Mark 0,20 Mk.
Diese Höchstpreise versteh n sich für Ware bester Be¬

schaffenheit.
Die G . utzh Bezirksämter oder im Wege der Ber -

sorgungsrege 'mng die Sommunalverbände und die Ge-
Menden sind b - sugt , niedrigere Preise sestzusetzen. So¬
weit sie dies nicht tun , sind vorstehende Höchstpreise
maßgebend ,

Die Höchstpreise für die in dieser Bekanntmachung
sowie in unserer Bekanntmachung vom 27 . Februar
1916, Höchstpreise für Schweinefleisch und Wurstwaren
betr ( Staotsanzejger Nr . 60 ) , bezeichneten Waren
smd in den Räumen , in welchen deren gewerbsmäßige
Verabfolgung an dir Verbraucher erfolgt , in deutlich
lesbarer Schrift anzuschlagen .

Dies« Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündung in Kraft .

Karlsruhe , den 5 April 1916 .
Großh Ministerium des Innern :

von Bodman .

tzekarrntnrachung über Rohfette .
Vom 16 März 1916.

Der BundeSrat hat auf Grund des H 3 des Gesetzes
über die Ermächtigung de« Bundesrats zu wntschost -
lichen Maßnahmen usw vom 4 August 1914 (ReichS-
Vrsetzbl S 327 ) folgende Verordnung erlassen :

8 1 Die Boi sckristen dieser Verordnung finden An¬
wendung auf Rohfette von Rindvieh und Schafen .

Rohfelle im Sinne dieser Verordnung sind :
1 die Jnneufette ( Nierenfett ohne Fleischnieren ,Darm , Netz , Magen - , Herzbeutel - , Brust - und

Schloßsetle ) ;
2 d :e bsallfitte (die beim Reinigen und Schleimen

der Därme geroo « neuen Fette ) ;3. Feitdrock n , soweit sie sich beim Verkaufe von
: Fleisch ergeben

8 2 Bei gewerblichen Schlachtungen von Rindvieh*>«d Schafen ist der Unternehmer verpflichtet , die
Enn 'fttte (8 1 Abs 2 Nr . 1 ) und die Absallsette (8 1
M 2 Nr . 2) auf Verlangen des SriegsausschufleSwr pflanzliche und tie ische Oele und Fette , G m . b
K- tn Berlin vom Tierkörper loszutrennen und an" e dom KriegSausschufle bezeichneten Schmelzen oder
^ ainrnelsiellen zu liesein Gewerbsmäßige Verkäufer
A Fleisch find verpflichtet , Fettbrocken , soweit sie sich

Verkaufe von Fleisch ergeben , aus Verlangen
^ KriegsauSschufses an die genannten Stellen zu

Im Weigerungsfälle kann die zuständige Behörde
die Lostrennung und Lieferung aus Kosten des Ver¬
pflichteten und mit den Mitteln seines Betriebs durch
einen Dritten vornehmen lasten .

Das Verlangen des KriegsauSschuste » ist auf besten
Ersuchen durch die Gemeinde öffentlich bekanntzu¬
machen .

8 1. Der Kriegsausschuß erläßt mit Zustimmung
des Reichskanzlers Anweisungen über :

U die Art und den Umsang der Lostrennung der
im 81 Abs 2 Nr . 1 vnd 2 bezeichneten Rohfrtte ;

2 . die Behandlung . Verpackung , Bezeichnung und
Versendung der Rohsette .

Er hat für alsbaldige Verarbeitung , für beste Aus¬
nutzung der Rohfette und sijr Abgabe . hes auSge -
schmolzeven FettcS nach den Weisungen deS Reichs -
kanzlerS zu sorgen .

8 4 Die Unternehmer vnd Betriebsleiter der
Schmelzen und Samw .elstellen haben die Rohsette ab¬
zunehmen und einen angemessenen Uebernahmepreis
dafür zu zahlen . Der Uebernahmepreis schließt die
Kosten der Verpackung ausschließlich der BeförderungS -
gesäße sowie die Kosten der Verladung , der BFör¬
derung bis zur Schmelze . Sammelstelle oder Verlade¬
stelle und dir Abladung daselbst ein .

8 5. Für die Uebernahmepreise werden Höchst¬
grenzen von einem Sachyerständigenausschuß ermittelt
und vom Reichskanzler festgesetzt. Das Nähere über
den Sachverständigenausschuß und die Grundsätze für
die Ermittlung der Höchstgrenzen bestimmt der Reichs¬
kanzler .

8 6 . Ast der Lieserungspflichtige mit dem vom
Unternehmer oder Betriebsleiter der Schmelze oder
Sammelstelle gebotenen Preise nickt einverstanden , so
setzt aus Antrag die zuständige Behörde den Preis
endgültig fest Sie bestimmt darüber , wer die baren
Auslagen des Verfahrens zu tragen hat Bei der
Festsetzung ist der Preis zu berücksichtigen , der zur
Z it der Abl eferung oder Verladung angemessen war .
Der Liefcrungspflichtige hat ohne Rücksicht auf die
endgültige Festsetzung des Preises zu liefern , der Unter¬
nehmer oder Betriebsleiter vorläufig den von ihm als
angemessen erachteten Preis zu zablen

Die Zahlung erfolgt spätestens 8 Tage nach Ein¬
treffen der Sendung bei der Schmelze oder Sammel
stelle.

Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem
Tage , an dem die Entscheidung der zuständigen Be¬
hörde der Schmelze oder Sammelstelle zugeht .

8 7 Die Unternehmer und Betriebsleiter der
Schmelzen und Sammeistellen sind verpflichtet , den
Wiisungen des Kriegsausschusses über die Abnahme
und Verarbeitung der Rbhfetre sowie über die Abgabe
deS ousgeschmolzenen Fettes Folge zu leisten

Kommt der Unternehmer oder Betriebsleiter der
Weisung nicht nach , so kann die zuständige Behörde
die ihm obliegenden Leistungen auf seine Kosten und
mit Mitteln seines Betriebs durch einen Dritten vor¬
nehmen lasten .

8 8- Abdruck dieser Verordnung ist in den Räumen
der gewerblichen Betriebe , von denen Rohsette abzu¬
liefern sind und in denen ausgeschmolzene Fette ver¬
kauft werden , auszuhängen .

8 9 . In Gemeinden , in denen rach 8 2 eine Ab-
licserungsverpflichtung begründet ist , dürfen Rohfette
gewerbsmäßig an Verbraucher nicht .abgesetzt werden .
Der Kriegsausschuß kann mit Zustimmung deS Reichs¬
kanzler - Vorschriften über die gewerbsmäßige Abgabe
auSgeschmolzenen Fettes an Verbraucher erlasten

8 10 . Die Beamten der Polizei und die von der
Polizei beauftragten Sackve , ständigen sind befug ' , in
Räume , in denen Rindvieh oder Schafe geschlachtet
oder in denen geschlachtete Tiere oder deren Fette
verkauft oder seilgehalten werden , jederzeit rinzutreten ,
daselbst Besichtigungen vorzunehmen und nach ihrer
Auswahl Proben gegen Empfangsbestätigung zu ent -
nehmen .

8 11 Dis zuständige Behörde kann gewerbliche Be¬
triebe schließen, deren Unternehmer oder Leiter sich in
Beiolgung der Pflichten unzuverlässig zeigen , die ihnen
durch diese Verordnung oder die auf Grund derselben
ergangenen Anordnungen auferlegt sind.

Gegen die Verfügung ist B schwerde zulässig . Ucber
die Beschwerde entscheidet die höhere Berwaltunqsbe
Hörde endgültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub .

ß 12 Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den
Bm schr sten dieser Verordnung zulasten

Die Landeezentralbehörden erlassen die Bestimm¬
ungen zur Ausführung dieser Verordnung Sie können
vorschreiben , daß die in dem 8 2 Abs. 3 vorgesehene
öffentliche Bekanntmachung anstatt durch die Gemeinde
durch dei en Vorstand erfolgt . Sie bestimmen , wer
als Gemeinde , zuständige Behörde und höhere Ber -
walturmSbehöide im Sinne dieser Verordnung anzu¬
sehen ist

8 13 Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird
bestraft :

1 . wer den Vorschriften des 8 2 Abs . 1 oder des
8 9 Satz 1 zuwiderhandelt :

2 . wer den Aushang entgegen der Vorschrift des
8 8 unterläßt ;

3 wer den aus Grund d«S 8 3 Abs . 1 oder 8 9
Satz 2 erlassenen Anweisungen zuwiderhandelt

8 14 Die Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft

Der Reichskanzler bestimmt dm Zettpunkt deS Außer¬
krafttretens .

Berlin den 16. März 1916 .
Der Stellvertreter des Reichskanzler « :

Delbrück .

Anordnung .
( Vom 21 . März 191« )

Rohfette betreffend .
Zum Vollzug der Bundesratsverordnung Pom 16, ,

März 1916 über Rohfette ( ReichS - Gesetzbl. S . 165)
wird verordnet , was folgt :

8 1 . Im Sinne der Bu desratsverordnung ist Lan -
deSzentralbehörde daS Ministerium deS Innern , zu¬
ständige Behörde das Bezirksamt , höhere Verwal¬
tungsbehörde der Landeskommissär .

8 Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft .

Karlsruhe den 21 . März 1916
Großh . Ministerium des Innern : :

vonBodman .

Vekanntmachurtg .
Nachstehend wird die Beschreibung der auf Grund des

Gesetzes vorn 4 . August 1914 ausge fertigten Darlehenskaffe « »
scheine zu 50 ^ zur öffentlichen Kenntnis gebracht .

Karlsruhe , den 21 . März 1916.
Großh . Ministerium der Finanzen .

Der Ministerialdirektor :
SchellenberL vr . Fetzee ,

Beschreibung
der auf Grund deS Gesetzes vom 4. August 1914 ausgefertigte «

Darlehmskaffeuscheine zu 5V Mark . i
Die Darlehenskassenscheine zu SO Mark sind 15 am breD

urck 10 om hoch . Sie bestehen aus Hanfpapier , das als fort »
lausendes natürliches Wasserzeichen eine von Lorbeerzweige »
umgÄen « Kaiserkrone trägt . Auf der Rückseite befindet st»
links ein aus gemischten (roten , blauen , grünen und gelbem
Pflanzenfasern bestehender Streifen .

Die Vorderseite enthält einen Untergrund «n gelblicher ,
rotbrauner und graublauer Farbe . Der äußere graublau »
Rand zeigt zwischen geraden Einfassungslinien seine ver¬
schlungene Guillochen mit Rosetten in den vier Ecken. Auf
der Innenfläche befinden sich stilisierte Reichsabzeichen . D «
linke Gruppe von Abzeichen ist von einer aus einzelnen BogE
bestehenden Umrahmung umgeben und zeigt ein senkr « 8l
stehendes , graublau gehaltenes Schwert vor einer den Hin »
tergruird mit ihren Strahlen erfüllenden Sonne , darüber zw»
kreuzlveise angeordnete Zepter und über deren Mitte , di»
Sonne zum großen Teil verdeckend, die Kaiserkrone . Sonn »
Zepter und Krone sind in rotbrauner Farbe gedruckt . Re
befindet sich an entsprechender Stelle , ebenfalls in einer gleiä
artigen Umrahmung , ein Reichsadler in rotbrauner Fa « ,
Zwischen den beiden Gruppen von Reichsabzeichen steht oben
und unten je eine schraffierte SO in rotbrauner Farbe .

Im übrigen ist der Untergrund der Vorderseite dur »
zweifarbige (gelbe und graublaue ) Stern « und Rosetten aus »
gefüllt , die zmn Teil die Zahl 50 enthalten . ,Der freie Papierrano der Vorderseite laßt einen gelb »
lichen , aus Punkten bestehenden Unterdrück erkennen . .

Ferner enthält die Vorderseite folgenden Ausdruck ist
deutscher Schrift :

Darlehenskassenscheiu .
Fünfzig Mark .

Berlin , den 5. August 1914.
Reichs sch uldenverwaltung .

v . Lirckolkokauoan Varneclc « Viaraflfl « !
dlüller dloells Divübutk 8priafl «r —

In den beiden unteren Ecken ist der Kontrollftempel tz»
tiefblauer Farbe und darunter auf beiden Seiten der Skai »
sah angebracht . Textaufdruck und Gtraffatz sind in grünlich »
schwarzer Farbe hergestellt .

Die Rückseite ist in grüner Farbe gedruckt und zeigt einer »
in der Mitte geteilten rechteckigen Rahmen , auf dem schraf¬
fierte Verzierungen , durch lichte Eck- und Mittelstücke unter »
brachen , aus dunklem Grunde hervortreten . In jedem der
beiden eingeschloffenen Felder befindet sich in medaillonarti¬
gem . verziertem Rahmen , links von stilisierten Eichen - , rechtst
von stilisierten Fichtenzweigen mit Früchten umgeben , ein
Brustbild der Germania . Beide Bilder haben das Antlitz ein »
ander zugewendet : das aufgelöste Haar ist mit der Kaiser¬
krone und einem Lorbeerkranz ^ schmückt : die erhobene Hand
hält ein Zepter , besten Spitz « den preußischen Adler trägt .
Der übrige Teil innerhalb des Rahmens wird von einem aust
verschlungenen Linien gebildeten Untergrundmuster ausge »
füllt . Nach außen ist der Rahmen von einem doppelten Rand
in zartem Linienmuster umgeben .

Der Ausdruck, welcher di« Brustbilder der Germania und
die sie umgebenden Verzierungen teilweise verdeckt, . lautet i»
deutscher Schrift :

Darlehenskassenscheiu
Fünfzig Mark .

Darunter befindet sich in kräftiger , leicht verzierter Ausfüh¬
rung die Zahl 50 , die mit ihrer unteren Hälfte in die untere
Leiste des Rahmens , sie unterbrechend , hinrejcht . Umzöge »
sind die Ziffern von einem schmalen weihen Rande . Außer¬
halb des Rahmens , auf der zarten Linren -umrandung . sind
links unten und rechts oben Buchstabe und Nummer de»
Scheins in roter Farbe ausgedruckt .

Der freie Bapierrand läßt einen in gelber Farbe her¬
gestellten Schutzdruck erkennen . Dieser besteht aus einzelne »
schräg gestellten Zeilen , die aus den sich wiederholenden Wor¬
ten väkI2 « M8I0188iM8c » LM kvIM2lS

zusammengesetzt sind.



Grötzingen .

Zwangs - Versteigerung .
V. 1 . Nr . 3 . Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in Gemarkung Grötzinzen

telegenen , im Grundbuche von Grötzmgen zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsver
merkes auf den Namen des Gesamtguts der Fahrnisgemeinschaft zwischen Karl August
Hirsch mann , BelsvchtungSdiener , und dessen Ehefrau Karolinr geb. Ruf in Grötzmgen
eingetragenen , nachstehend beschriebenen Grundstücke am

Freitag den 2. J ««i 1916 , vormittags 9 Uhr,
durch das Unterzeichnete Notariat im Rathause zu Grötzmgen versteigert werden .

Der Versteigerungsvermerk ist am 11 . März 1916 in das Grundtuch eingetragen worden .
Die Einsicht der Mitteilungen des Grundbuchamts sowie der übrigen die Grundstücke

betreffenden Rachweisungen , insbesondere der Schätzungsurkunde ist jedermann gestattet .
Es ergeht die Aufforderung , Rechte, soweit sie zur Zeit der Eintragung des Versteigerungs¬

vermerkes aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren , spätestens im Versteigerungstermin vor
der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und , wenn der Gläubiger widerspricht,
glaubhaft zu machen , widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht be¬
rücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Ansprüche des Gläubigers
und den übrigen Rechten nachgesetzt werden .

Diejenigen , welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Recht haben , werden ausge-
sordert , vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Ver¬
fahrens herbeizuführen , widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stell
des versteigerten Gegenstandes tritt .

Lgb . Nr . 58 1a 95 gm Hofraite im O tSctter , Kaiserstroße ^ Hierauf Schätzung,
steht ein zweistöckiges Wohnhaus mit Effenbalk - nkellec nebst Abort »
andau und besonders stete - d m Schopf . 12000 .—

Lgd . Nr . 66 s 58 qm Hausgarten im Oitsetter . . 100 -

Durlach den 29 . März 1916.
Hrotztz. Notariat III als AolMreLnrrgsgerii -1.

Sa 12 100 . —

Grötzingen .

Zwangs - Versteigerung .
V . 1' Nr 2 . Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in Gemarkung Grötzmgen

belegenen , im Grundbuche von G - ötzngen zur Zeit der Eintragung des Versteigerungs -
vermerkesvow Eigentümer aufgezebenen , herrenlos eingetragenen , nachstehend beschriebenen
Grundstücke am

Freitag de« 9 . Juni 1916 , vormittags 9 Uhr,
durch das Unterzeichnete Notariat im Rathaus : zu Grötzmgen versteigert werden .

Der Bersteigerungsvermerk ist am 10 . März 1916 in das Grundbuch eingetragen worden .
Die Einsicht der Mitteilungen des Grundbuchamts , sowie der übrigen die Grundstücke

betreffenden Nachweisungen, insbesondere der Schätzungsurkunde ist jedermann gestattet .
Es ergeht die Aufforderung , Rechte , soweit sie zur Zeit der Eintragung des Ber -

steigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren , spätestens im Versteigerung - -
trrmine vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden Und , wenn der Gläubiger
widerspricht , glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebots
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Ansprüche des
Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden .

Diejenigen , welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Recht haben , werden auf -
efvrdert , vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des
erfahrens herbeizuführen , widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle

des versteigerten Gegenstandes tritt .
Lgb . Nr 381 . 2 a 57 gm Hofra te im OrtSetter Hierauf steht:

s . ein eineinhalbstöckigeS Wohnhaus mit gewölbtem Keller ,
d eine einstöckige Sckuuer mit Stallung ,
o eine Waschküche mit Schopf Schätzung 10000 —

Lgb Nr . 383 4 a 02 gm H -usgarten im OrtSetter » „ 800 —
Dur lach den 30 . März 1916

Aroffh . Notariat ir » als Bollktreckungsgericht .
Höchstpreise betreffend

Wie uns bekannt geworden ist , werden
immer wieder die amtlichen Höchstpreise über»
treten . Wir machen darauf aufmerksam, daß
die Bürgermeisterämter und die Gendarmerie
angewiesen sind , derartige Ueberschreitungen
unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen

Wer Gegenstände des täglichen Bedarfs ,
insbesondere Nahrungs » und Futtermittel nötig
braucht , kann Ü berschreitungen des Höchst¬
preises nicht mit vorhandener Notlage ent¬

schuldigen. Wenn der Verkäufer entbehrliche
Gegenstände solcher Art zum Höchstpreis nicht
abgibt , kann er dazu durch Anordnung des
Bürgermeisteramts gemäß Z 2 Absatz 2 deS
Höchstpreisgesetzes gezwungen werden . Wer
auf den Erwerb solcher Bedarfsgegenstände
angewiesen ist, wolle gegebenenfalls unter An¬
gabe der entbehrlichen Bestände beim Bürger¬
meisteramt UebereignungSantrag stellen.

Durlach den 3 . April 1916.
Großherzogliches Bezirksamt .

Tagesordnung
für die am

Mittwoch den 12 . April 1916,
vormtttagS 9 Uhr , statlfindende

s e z i r k s r a t s - S i tz u n g.
I . Oeffentliche Sitzung :

Verwaltungsrechts streitig leiten :
Keine.

ll Verwaltungssachen :
1 . Das Gesuch der Eugen Klemm Erben in

Durlach um Genehmigung zur Ableitung
der Abwasser aus der Gerberei in die
Pfmz .
H. Nicht öffentliche Sitzung :

1 . Unterstützung von Familien der in den
Heeresdienst emgetretenen Mannschaften .

2 . Anträge auf Wochenhilfe während de-
Krieges .

Durlach den 8 April 1916
Großherzogliches Bezirksamt .

Den Besuch der Wirt- Häuser und Tauz»
lokale durch Schüler betr

Den Schülern der Volks- und FortbildungS - s
schulen und denjenigen Schülern anderer Lehr- 1
anstalten , welche das Alter der FortbildungS - f
schulpflicht noch nicht überschritten haben , ist !
der Besuch der Wirtschaften nur in Begleitung I
ihrer Eltern oder bei Waisen Fürsorger ge- I
stattet . Der Besuch von Tanzlokalen ist ihnen I
untersagt ( 8 61 der Schulordnung vom 12 . »
Dezember 1913 , Z 6 der örtlichen Schulgesetze I
des Amtsbezirks ) ; dieses Verbot gilt in gleicher >
Weise für Knaben wie für Mädchen . >

Im Falle der Uebertretung werden Volks- !
schüler nach HZ 64 '68 der genannten Schul » i
ordnung , Fortbildungsschülec nach Z 8 der ge- I
nannten Gesetze durch die Ortsschulbehörde , I
die Wirte aber aufgrund des Z 77 des Polizei - ^
strafgesetzbuchs vom Bürgermeisteramt bestraft . »

Jedem Wirt hat das Bürgermeisteramt all » >
jährlich ein Verzeichnis der Fortbildungsschüler >
und - Schülerinnen des Ortes alsbald nach Be- I
ginn des neuen Schuljahres zuzustellen. H

Durlach den 31 . März 1916 .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Maul - «uv Klauenseuche betr.
Die Maul - und Klauenseuche in Königs »

bach ist erloschen.
Durlach den 3 . April 1916 .

Großherzogliches Bezirksamt .

Höchstpreise für Gemüse betr. L
Die im Amtsblatt Nr . 11 vom 8 . Februar M

1916 veröffentlichten Höchstpreise für Gemüse, M
Zwiebeln und Sauerkraut beziehen sich nicht W
auf Frühgemüse der Ernte 1916 . »

Durlach den 4 . April 1916 I
Großherzogliches Bezirksamt . I

Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß W
längstens bis zum 14 . l . Mts . das 2 . Viertel H
an direkten Steuern ( Vermögens - , Ein¬
kommen- und Beförsterungssteuer ) bei der:
am Wohnsitze der Steuerpflichtigen befind« '

lichen Steuereinnehmerei zu entrichten ist. '
Nichteinhaltung des BerfallterminS Hai .

Mahnung zur Folge , wofür der Mahner eine: '

Gebühr ovn 20 Pf . anzusprechen hat .
Breiten den 1 . April 1916 .

°

Großh . Finanzamt

Druck und Verlag von Adolf Lvp » t» Dnrlach.
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